
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeln für Zuschauer beim Spielbetrieb 
 

• Spiele und Sportwettbewerbe sind ab 1. Juli mit bis zu 
100 Teilnehmern und bis zu 100 Zuschauern erlaubt. Ab 
1. August erhöht sich die Zahl auf 500 Personen 

 

• Bei Erkältungssymptomen oder Kontakt zu einer infizier-
ten Person zu Hause bleiben 

 

• Sportgelände erst kurz vor Spielbeginn betreten 
 

• Hinterlassen der Kontaktdaten auf dem bereitgelegten 
Anwesenheitsnachweis 
 

Datenschutzhinweise zur Erhebung personenbezogener Daten nach § 2 Abs. 1 CoronaVO 
Sport und § 6 Abs. 1 CoronaVO 
 

Zu Zwecken der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen gegenüber den zustän-
digen Behörden erheben und speichern wir folgende Daten von Ihnen: 
- Vor- und Nachname 
- Anschrift 
- Datum und Zeitraum der Anwesenheit 
- soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Im 
Fall eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Behörden nach dem Bun-
desinfektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten. Ihre personenbezogene Daten werden 
von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht.  
Sie haben nach DSGVO folgende Rechte: 
- Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten 
- Berichtigung, wenn die Daten falsch sind oder Einschränkung unserer Verarbeitung 
- Löschung, sofern wir nicht mehr zur Speicherung verpflichtet sind 
Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz 
zu, wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten. 

 

• Aufenthalt während des Spiels ausschließlich hinter dem 
Geländer 

 

• Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
 

• Beim Gang zu den öffentlichen Toiletten auf Mindestab-
stand zu Anderen achten 

 

• Sportgelände direkt nach dem Spiel wieder verlassen 
 
Stand: 01.07.2020 


